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1.  R E C H T S G R U N D L A G E N 
  
1.1 Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 05.03.2010 

(GBI. S. 357 und 358), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
18.07.2019 (GBI. S. 313)  
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2.  Ö R T L I C H E     B A U V O R S CH R I F T E N 
 
2.1  Dachformen, Dachneigungen 

  (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
   

 Dachformen und Dachneigungen sind freibleibend.  
 

Solar– und Photovoltaikanlagen sind auf Dächern und in Wandflächen 
zulässig. 
 
Hinweis: 
Der Einbau von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächer und in Wand-
flächen wird dringend empfohlen. 
 

 
2.2          Außenantennen und Versorgungsleitungen 

(§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 
 
Festgesetzt ist: 
 
 Strom- und Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet nicht 

zugelassen.  
 

 Sende- und Empfangsanlagen für Funk- und Radioamateure sowie 
für kommerzielle Telekommunikation sind nicht zulässig. 

 
 
2.3          Auffüllungen und Abgrabungen 

(§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
 
 Auffüllungen und Abgrabungen sind bis 1.5 m außerhalb von Bau-

gruben, zulässig. 
 
 Über 1,5 m können Auffüllungen und Abgrabungen ausnahms-

weise zugelassen werden, wenn diese der Anpassung zu Nachbar-
grundstücken o.ä. dienen. 

 
 Bezugspunkt dafür ist die mittlere Straßenhöhe (Straßenhöhe Mitte 

Grundstück der Ansichtsseite) 
 

 
2.4          Einfriedungen 

(§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
 
Allgemein ist das Nachbarschaftsrecht einzuhalten. Bei lebenden Einfrie-
dungen (z.B. Hecken) ist der Stamm mindestens 1 m von der Grund-
stückgrenze weg zu pflanzen. 
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 Entlang den Erschließungsstraßen und öffentlichen Wegen  

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von maximal 1,5 m zulässig.  
Zu öffentlichen Verkehrs – und Wegeflächen ohne Sicherheitsstrei-
fen oder parallelem Gehweg ist ein Mindestabstand von 0,5 m zur 
Grundstücksgrenze einzuhalten. 

 
 Zwischen Nachbargrundstücken und dem Übergang zur freien 

Flur 
 
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von maximal 1.5 m zulässig.  
 
Zu landwirtschaftlich genutzten Flächen ist ein Mindestabstand von 
0,5 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten. 
  

 
2.5  Garagen und Stellplätze 

(§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 
 

 Je Wohneinheit sind zwei Garagenplätze oder sonstige Stellplätze 
anzulegen. 
 

 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Zufahrten zu Garagen sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 

 
 Stauräume vor Garagen können als Stellplätze angerechnet wer-

den, wenn diese mindestsens 5,0 m lang und 2,75 m breit sind. 
 

 Stellplätze und Zufahrten sind auch außerhalb der bebaubaren 
Flächen zulässig 

 
 
2.6  Werbeanlagen 

  (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 
 

  Lauf-, Wechsel- und/oder Blinklichtanlagen sind nicht zulässig. 
   
  Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. 

 
 
 
3. H I N W E I S E 
 
3.1  Kanalhausanschlüsse 
   

Kanalhausanschlüsse für Gebäude, die mit ihren Ablaufeinrichtungen 
unterhalb der Rückstauebene liegen, sind mit Hebeanlagen oder Rück-
stauverschlüssen zu versehen. 
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3.2  Dränungen 
 
Im Falle des Anschnitts von Dränungen, Frischwasserleitungen oder 
Grund - bzw. Quellwasseraustritte, ist deren Vorflut zu sichern, bzw. wie-
derherzustellen. Grund- und Quellwasseraustritte sind dem Landratsamt 
Rottweil unverzüglich anzuzeigen. 

 
3.3  Geotechnik 

 
Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich der Plattensand-
stein-Formation. Dies ist teilweise von quartären Lockergesteinen (Ver-
witterungs-/Umlagerungsbildungen, Auenlehm) unbekannter Mächtigkeit 
überlagert. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zu 
Lastabtragung geeignet sind, mit einem oberflächennahen saisonalen 
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem kleinräu-
mig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. 
Die im Untergrund anstehenden sehr harten Sandsteinbänke der Plat-
tensandstein-Formation können Violetthorizonte (fossile Bodenbildun-
gen) enthalten, die in der Regel nur eine geringe Festigkeit aufweisen. 
Es ist auf einen einheitlich tragfähigen Gründungshorizont zu achten. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 
Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 
 

Aufgestellt:  
 

Eschbronn, den 16.06.2020                          …………………………….
 geändert       am 14.09.2021            Franz Moser                        

Bürgermeister 
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